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1. Blaise Pascal, Gedanken, Frag. 294 

Kennte er (sc. der Mensch) es (sc. das Recht), so würde man niemals diesen Grundsatz aufge-
stellt haben, der von allen Grundsätzen, die die Menschen kennen, der gewöhnlichste ist, daß 
jeder den Sitten seines Landes folgen solle; der Glanz der wahren Gerechtigkeit würde alle 
Völker bezwungen haben, und die Gesetzgeber hätten nicht an Stelle dieses unveränderlichen 
Rechtes die Hirngespinste und Launen von Persern und Deutschen zum Vorbild gewählt. Man 
würde das Recht in allen Staaten und zu allen Zeiten gehegt finden, während man so kein 
Recht und kein Unrecht findet, das nicht mit dem Klima das Wesen änderte. Drei Breitengra-
de näher zum Pol stellen die ganze Rechtswissenschaft auf den Kopf, ein Längengrad ent-
scheidet über Wahrheit; nach wenigen Jahren der Gültigkeit ändern sich grundlegende Geset-
ze; das Recht hat seine Epochen, der Eintritt des Saturns in den Löwen kennzeichnet die Ent-
stehung dieses oder jenes Verbrechens. Spaßhafte Gerechtigkeit, die ein Fluß begrenzt! Dies-
seits der Pyrenäen Wahrheit, jenseits Irrtum. 

 

2. Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, Erster Teil. Metaphysische Anfangsgründe der 
Rechtslehre. Einleitung § B: Was ist Recht? 

Diese Frage möchte wohl den Rechtsgelehrten, wenn er nicht in Tautologie verfallen, oder, 
statt einer allgemeinen Auflösung, auf das, was in irgend einem Lande die Gesetze zu irgend 
einer Zeit wollen, verweisen will, eben so in Verlegenheit setzen, als die berufene Aufforde-
rung: Was ist Wahrheit? den Logiker. Was Rechtens sei (quid sit iuris), d.i. was die Gesetze 
an einem gewissen Ort und zu einer gewissen Zeit sagen oder gesagt haben, kann er noch 
wohl angeben; aber, ob das, was sie wollten, auch recht sei, und das allgemeine Kriterium, 
woran man überhaupt Recht sowohl als Unrecht (iustum et iniustum) erkennen könne, bleibt 
ihm wohl verborgen, wenn er nicht eine Zeitlang jene empirischen Prinzipien verläßt, die 
Quellen jener Urteile in der bloßen Vernunft sucht (wiewohl ihm dazu jene Gesetze vortreff-
lich zum Leitfaden dienen können), um zu einer möglichen positiven Gesetzgebung die 
Grundlage zu errichten. Eine bloß empirische Rechtslehre ist (wie der hölzerne Kopf in 
Phädrus’ Fabel) ein Kopf, der schön sein mag, nur Schade! daß er kein Gehirn hat. 

 

 


